
MIETVERTRAG für ANHÄNGER  
 

Zwischen den im nachfolgenden Vertragstext als Vermieter und Mieter bezeichneten Parteien wird über den 
nachfolgend näher bezeichneten Anhänger dieser Mietvertrag abgeschlossen.  

 Vermieter:    Mieter: 
 Kgv „Am Mühlrain“ e.V.    
 Mühlrain 80      
    06118 Halle Saale     

 Nr. Personalausweis/ Garten (Mieter):    
       

 Führerschein Nummer, Klasse (Kopie hinterlegen):    
       

 Telefon (Mieter):     
       

 E-Mail:      
       

 Der vermietete Anhänger ist ein: PKW-Anhänger    
      
 Länge 2,92 | Breite 1,50 | Höhe 0,79 | (in Meter) 

Gewicht: 630 kg Nutzlast/ 750 kg Gesamtgewicht       
      

 Hersteller/Typ: STEMA max. 100 km/h   Kennzeichen: HAL AD 694 
      

 
Führerschein:   
Nur der vorstehend genannte Mieter ist– sofern sie im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sind, zur Benutzung des 
Anhängers hinter einem Zugfahrzeug berechtigt. Bei Anhängern mit einem Gesamtgewicht von nicht mehr als 750 kg ist 
Führerschein Klasse B ausreichend.  
Mietdauer: 

 
Das Mietverhältnis beginnt mit der Abholung des Hängers beim Vermieter und endet mit der vereinbarten Rückgabe oder – 
sofern die Rückgabe zu einem späteren Termin als den vereinbarten Termin erfolgt – mit der Rückgabe. Eine besondere Kündi-
gung ist dazu nicht erforderlich. Während der Laufzeit des Mietverhältnisses ist eine Kündigung beiderseitig ausgeschlossen, es 
sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor. Der Abholort wird bei der Bestellung mitgeteilt.  

 Abholung Tag: Uhrzeit 
     

 Rückgabe Tag: Uhrzeit 
     

 Miete:    
      

1. Für die Nutzung des Anhängers ist der Mieter verpflichtet, die folgende Miete – je nach Dauer der Nutzung zu bezahlen:  
  Leistung:  Menge  Einzelpreis Summe € 
        

  Stundenmiete    5,00 €  
        

  Tagesmiete 24 h    20,00 €  
        

  Gesamtbetrag      
        

2. Die Miete ist wie folgt zahlbar: Rechnung, zahlbar sofort nach Abgabe Anhänger 
 

Haftpflichtversicherung, Kaskoversicherung: 
 
Der Anhänger ist für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und verfügt über eine 
Haftpflichtversicherung nach den Vorschriften des Pflichtversicherungsgesetzes. 
 
Für den Anhänger besteht KEINE Vollkaskoversicherung (Fahrzeugversicherung). 
 
Der Mieter ist dazu verpflichtet, dem Vermieter alle Vermögensschäden zu ersetzen, die dieser im Falle eines Verkehrsunfalles 
erleidet, und die nicht durch Leistungen von Unfallgegnern oder der Fahrzeugversicherung (Vollkasko) ausgeglichen werden. 
 
 
Weitere Vereinbarungen: 
 
Der Anhänger wird dem Mieter in technisch einwandfreiem Zustand übergeben. Optische Beeinträchtigungen wie beispiels-
weise kleine Lackschäden, kleine Dellen, Kratzer oder Parkrempler stellen keine Fahrzeugmängel dar und sind vom Mieter zu 
akzeptieren. Der Mieter kann die Aufnahme vorhandener Mängel in das Übergabeprotokoll verlangen. Die allgemeinen 
Mietbedingungen sind Bestandteil dieses Mietvertrages. 
 
Der Mieter bestätigt zugleich den Erhalt des Fahrzeugscheines.  
Die allgemeinen Mietbedingungen (Anlage) sind Teil des Miet- 
vertrags. 
 
 
 
Datum Unterschrift Mieter 

 
 

 
   Unterschrift Vermieter



 
 
 

Allgemeine Mietbedingungen für Pkw- Anhänger 
 

Der Mietpreis umfasst sowohl die Grundgebühr, als auch die mit dem Anhänger gefahrenen 
Kilometer. Der Mieter bestätigt, die mit Unterschrift des Vertrages den Anhänger in 
unversehrtem, einwandfreiem und verkehrssicherem Zustand übernommen zu haben. Der 
Mieter haftet nach den allgemeinen Grundsätzen und gemäß den beigefügten allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, wenn er den Anhänger beschädigt oder eine sonstige Vertragsverletzung 
besteht. Der Mieter bestätigt den Erhalt des Zubehörs und erkennt an, dass die genannten 
Geschäftsbedingungen Bestandteil des Vertrages sind. Vorsicht bei Alkohol!! Der Mieter haftet 
bei Alkoholmissbrauch für sämtliche Schäden in unbeschränkter Höhe! 
 

Der Mieter haftet für alle Beschädigungen, die während des Mietzeitraumes am Anhänger oder 
durch ihn verursacht werden, sowie für den Verlust der Mietsache und dessen Zubehörs. Schäden, 
welche bei Rückgabe des Mietgegenstandes nicht erkannt wurden (versteckte Mängel) kann der 
Vermieter innerhalb 3 Tagen dem Mieter gegenüber rechtlich geltend machen. 
 
Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Mieter, einem Dritten oder an 
einer Sache durch den Mietgegenstand entstehen. 
 
Der Mieter verpflichtet sich, dem Eigentümer Mängel bzw. Schäden am Anhänger bei 
Feststellung sofort zu melden. 
 
Der Vermieter ist zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der Mieter einen unsachgemäßen 
Gebrauch von dem Mietgegenstand macht oder den Mietgegenstand Dritten ohne schriftliche 
 
Zustimmung des Vermieters überlässt. 
Im Falle einer fristlosen Kündigung hat der Vermieter das Recht, den Mietgegenstand 
unverzüglich zurückzufordern. 
 
Wird der Mietgegenstand nicht innerhalb des vereinbarten Zeitraums zurückgebracht, hat 
der Vermieter das Recht den Mietgegenstand auf Kosten des Mieters abholen zu lassen. 
 
Wird der Mietgegenstand später als vereinbart zurückgegeben, so verlängert sich die Mietzeit 
um jeweils voll zu berechnende Tagesmieten (mindestens 20€) 
 

 

 

 

Halle, den ______________ 
 
 
 
 
Unterschrift Vermieter__________________           Unterschrift Mieter________________


